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WEG-Reform: Abschlussbericht vorgelegt

Unter der Leitung des Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und des Bayerischen
Staatsministeriums der Justiz prüfte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe den Reformbedarf des WEG und legte nun ihren
Abschlussbericht vor. Ziel war es, mögliche gesetzgeberische Maßnahmen zu finden, durch die der bestehende
Sanierungsstau bei Wohnungseigentumsanlagen beseitigt werden kann. So soll die Sanierung und Modernisierung von
Wohnungseigentumsanlagen erleichtert werden. Besonderes Augenmerk legte die Arbeitsgruppe auf die Förderung der
Elektromobilität und die Barrierefreiheit des Wohnens. Außerdem wurde geprüft, wie eine effizientere Verwaltung des
Gemeinschaftseigentums erreicht werden kann. Den Abschlussbericht Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform des
Wohnungseigentumsgesetzes finden Sie unter www.bmjv.de. Auf Grundlage des Abschlussberichts wird bis Ende des
Jahres ein Gesetzentwurf erarbeitet werden.
(PM BMJV v. 27. 8. 2019)

Anmerkung der Redaktion:

Lesen Sie in diesem Heft (S. 649) eine Zusammenfassung des Berichts von Dötsch/Schultzky/Zschieschack
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